
  

 

Digitale Stadt: Einführung der E-Akte in der 
Cottbuser Stadtverwaltung 
Anfrage AN-21/25 der Fraktion AfD 

Sehr geehrter Herr Simonek, 

sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete, 

vielen Dank für Ihre Anfrage. Diese beantworte ich wie folgt: 

Die bereits von Ihnen erwähnte Betreuungsbehörde begann 2018 mit 

der elektronischen Akte innerhalb eines fachverfahrens-eigenen Doku-

mentenmanagementsystem (DMS) zu arbeiten. Darüber hinaus besitzt 

das Fachverfahren im Bauordnungsamt seit 2014 eine Schnittstelle zu ei-

nem gesonderten DMS. Dieses wird seit 2021 im Zuge des Smart City 

Projekts sukzessive um Schnittstellen zu weiteren Fachverfahren erwei-

tert.  Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind an das zentrale DMS insgesamt 

sechs verschiedene Fachverfahren angebunden, die hieraus erzeugte 

Dokumente in elektronischen Akten ablegen. Im Jahr 2021 folgte die An-

bindung der KfZ-Zulassungssoftware des Fachbereichs Bürgerservice so-

wie im Jahr 2023 die Fachsoftware zur Bearbeitung von Vollstreckungs-

verfahren im Fachbereich Finanzmanagement sowie zur Bearbeitung 

von Gewerbeangelegenheiten im Fachbereich Ordnung und Sicherheit. 

Seit 2024 ist die Fachsoftware der Jagd- und Fischereibehörde des Fach-

bereichs Umwelt und Natur angebunden. Zuletzt erfolgte in diesem Jahr 

die Anbindung der Fachsoftware ALVA, die in der unteren Straßenver-

kehrsbehörde sowie im Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen für u.a. 

Beschildung, Baustellenfreigabe, Parkausweise und weitere Aufgaben 

Anwendung findet. Weitere 10 Anbindungen sollen in diesem Jahr fol-

gen: 
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• Digitale Steuerakte im FB Finanzmanagement  

• Digitale Sozialakte im Fachbereich Soziales  

• Digitale Personalakte im Servicebereich Personalmanagement  

• Digitale Gesundheitsakte im Gesundheitsamt  

• Digitale Kita-Akte im Bereich Kita-Finanzierung des Jugendamtes 

• Digitale Akte in den Bereichen Unterhaltsvorschuss und wirtschaftliche Jugendhilfe des Ju-

gendamtes 

• Digitale Liegenschaftsakte im Immobilienamt  

• Digitale Akte im Bereich Vermeidung von Obdachlosigkeit im Fachbereich Soziales  

• Digitale Ordnungswidrigkeitsakte im Fachbereich Ordnung und Sicherheit  

• Digitale Akte im Bereich Jugendhilfe des Jugendamtes  

Wie offensichtlich ist, bildet eine elektronische Akte nicht in jedem Fall den gesamten Tätigkeitsbe-

reich eines Fachbereiches ab.  

Sowohl die Betreuungsbehörde als auch die KFZ-Zulassungsstelle arbeiten aktuell, so weit wie es 

im Rahmen ihrer Tätigkeiten zulässig ist, ausschließlich mit der elektronischen Akte. In den anderen 

genannten Bereichen arbeitet man derzeit weitestgehend noch mit einer Papier- bzw. einer hybri-

den Akte. Für die Umstellung auf eine ausschließlich elektronische Akte sind hier zunächst techni-

sche und organisatorische Rahmenbedingungen zum kopierenden/ersetzenden Scannen nach der 

TR-Resiscan zu erfüllen, welche derzeit erarbeitet werden, u.a. durch Anschaffung einer entspre-

chenden zentralen Scanstrecke. Die Umstellung auf die ausschließlich elektronische Akte kann 

dann sukzessive in diesem und im nächsten Jahr erfolgen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

       

Dr. Markus Niggemann 

Geschäftsbereichsleiter I – Finanzmanagement, Wirtschaftsentwicklung & Soziales 


